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Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Für die erforderliche Feststellung, ob der Beistand oder der Schutz von UNRWA im Sinne der Status-RL tatsächlich nicht

länger gewährt wird, haben die nationalen Behörden und Gerichte zu prüfen, ob der Wegzug des BetroBenen durch

nicht von ihm zu kontrollierende und von seinem Willen unabhängige Gründe gerechtfertigt ist, die ihn zum Verlassen

dieses Gebietes zwingen und somit daran hindern, den von UNRWA gewährten Beistand zu genießen (EuGH

19.12.2012, El Kott, C-364/11, Rn. 61).
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